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REGLEMENT UND BESTIMMUNGEN DER INTERESSENGRUPPE NEPHROLOGISCHE KRANKENPFLEGE DER DEUTSCHEN SCHWEIZ

1. Zweck

Die Interessengruppe Nephrologische Krankenpflege* ist eine schweizerische Interessengruppe des SBK (Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner) im Sinne des Reglements des Zentralvorstands vom 7. Oktober 1983.

Sie wahrt die Interessen des Personals, das im Fachgebiet Nephrologie tätig ist.

2. Zusammensetzung

Die Interessengruppe setzt sich aus Mitgliedern des SBK der deutschen und italienischen Schweiz  und / oder des EDTNA/ERCA (European Dialysis and Transplant Nurses Association / European Renal Care Assotiation) zusammen, die im Fachgebiet Nephrologie tätig sind.

Nichtmitglieder des SBK oder der EDTNA/ERCA können den Sitzungen während einem Jahr beiwohnen, sie haben aber weder Stimm- noch Wahlrecht.
Nach Ablauf der Zeitspanne ist eine Mitarbeit in der Interessengruppe von der Mitgliedschaft beim SBK und / oder EDTNA/ERCA abhängig.
Für die Wahl in den Voratand, sowie das Stimm- und Wahlrecht ist die SBK-Mitgliedschaft obligatorisch.

Siehe Anhang: „Mitgliederbestimmungen“

Die Mitglieder treffen sich regelmässig zu Arbeitssitzungen in zwei Regionalgruppen.

Aufgaben der Regionalgruppen sind:

Organisation von Fortbildungen

Planung und Koordination der Arbeitsgruppen

Kontakt zu nephrologischen Zentren herstellen

Mitgliederwerbung

Teilnahme an verschiedenen Projekten für die Entwicklung der nephrologischen Pflege

Siehe Anhang: „Aufgabe der Regionalgruppen“

3. Aufgaben

Die Interessengruppe hat die folgenden Aufgaben:

Förderung des Erfahrungsaustausches zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der nephrologischen Behandlungszentren

Ermittlung des Bedarfs an Fort- und Weiterbildung zuhanden dert zuständigen Organe des SBK*

Organisation von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen

Stellungnahmen zu Problemen, welche die nephrologische Krankenpflege betreffen

Zusammenarbeit mit anderen Organen des SBK*

Zusammenarbeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der angrenzenden Fachgebiete wie Ernährungsberatung, Dialysetechnik, Sozialdienst usw.

Zusammenarbeit mit europäischen und internationalen Gruppierungen, z.B. EDTNA/ERCA (European Dialysis and Transplant Nurses Association / European Renal Care Assotiation)

4. Organisation

Einmal jährlich organisiert die Interessengruppe eine Plenarversammlung, die vom Vorstand einberufen wird. Sie entscheidet in allen Angelegenheiten, die nicht dem Vorstand übertragen sind. Insbesondere obliegen ihr die folgenden Geschäfte:

Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und des Arbeitsprogramms des kommenden Jahres

Wahl des Vorstands

Der Vorstand setzt sich aus fünf* Mitgliedern zusammen; er wird jährlich durch die Plenarversammlung bestätigt oder neu gewählt.

Siehe Anhang: „Aufgaben des Vorstands der IG Nephrologie“

Besonderes

Die Aufgaben der verschiedenen Personen / Organe sind austauschbar.

5. Informationsmittel

Publikationsorgan ist die Verbandszeitschrift des SBK.

6. Finanzen

Die Interessengruppe ist finanziell selbsttragend. Sie führt über Einnahmen und Ausgaben und über das allfällige Vermögen eine eigene Rechnung.

Für Einnahmen der Interessengruppe kommen unter anderem in Betracht:

Eintrittsgelder bei beruflichen Veranstaltungen

Zuwendung von Dritten (Sektionen, Spitäler, private Organisationen, Firmen, Gemeinwesen, Privatpersonen)

Beitrag aus der Zentralkasse gemäss Reglement zum Finanzausgleich zwischen Zentralorganisation und Interessengruppen vom 29. September 1989.

Die Anfrage um Beiträge Dritter (Sponsoring) erfolgt in Absprache mit der SBK-Geschäftsstelle.

Die Interessengruppe ist selbsttragend. Die Finanzierung erfolgt durch die Organisation von Fachtagungen und Fortbildungsveranstaltungen. Von den Firmen können (nach Rücksprache mit dem Vorstand) projektgebundene Beiträge für Aus- und Fortbildungen von IG-Mitgliedern und nephrologischem Pflegepersonal eingesetzt werden.

Grundsätzlich ist die Interessengruppe frei, eine eigene Spesenregelung aufzustellen. Diese darf jedoch die Regelung de SBK nicht überschreiten.

Spesenentschädigung für Verbandsmitglieder:

Bei Teilnahme an Vorstandssitzungen werden die Kosten des Billets 2. Klasse zum Halbtaxtarif vergütet. Zusätzlich wird für die Vorbereitungs- und Sitzungszeit eine Vergütung von Fr. 10.00 pro Stunde entrichtet. Bei ganztägigen Sitzungen werden die Kosten für das Mittagessen von der IG-Kasse übernommen.

Spesenentschädigung für IG-Mitglieder

Bei Mitarbeit an einem Projekt werden die Kosten des Billets 2. Klasse zum Halbtaxtarif vergütet.

Spesenentschädigung für Kursverantwortliche bei Seminaren und Fachtagungen

Die Budgetierung von Seminaren und Fachtagungen sollte so gestaltet werden, dass der Anlass selbsttragend ist. Mindestens eine Person aus dem Vorstand der IG muss Einblick in das Budget haben, dafür übernimmt die IG-Kasse eine Risikogarantie.

Reisespesen und Auslagen für Kopien und Porti werden für alle Helfer übernommen.

Eine Tagesvergütung soll an alle hauptverantwortlichen Mitarbeitenden ausbezahlt werden. Die Tagesvergütungen müssen aus dem Gewinn bezahlt werden. Es gilt die Spesenentschädigungsregelung für Vorstandsmitglieder. Nach Bezahlung aller Rechnungen und Tagesvergütungen geht der Reingewinn in die IG-Kasse.

Sollte trotz sorgfältiger Budgetierung eines Anlasses ein Defizit entstehen, übernimmt die IG-Kasse die Reisespesen, Auslagen und die Tagesvergütung.

Für die IG-Standbetreuung (z.B. beim SBK-Kongress) werden die Reisespesen und Auslagen aus der IG-Kasse vergütet. Wenn nötig bezahlt die IG max. 2 Eintritte und an die Übernachtung pro Nacht und Person max. Fr. 50.00.

Die Kosten für die Durchführung von IG-Besuchstagen (Führungen, Apéros etc.) können der IG-Kasse belastet werden bis max. Fr. 300.00.

PD-Grundkurs: Die Firmen übernehmen die Kosten für die Hotelübernachtungen, das Material und die Sekretariatsarbeiten, wie Reservationen und Anmeldungen.

Für die Instruktorinnen der IG gelten die folgenden Vergütungsansätze:

Sitzungen: 6 Stunden à Fr. 10.00

Kurstage: 12 Stunden à Fr. 10.00

7. Antragsrecht und Pflichten

Der Vorstand der Interessengruppe hat das Recht, dem Zentralvorstand Anträge im Rahmen ihres reglementarischen Zwecks zu unterbreiten.

Der Vorstand der Interessengruppe erstattet dem Zentralvorstand jährlich Bericht, legt das Budget und die Jahresrechnung vor. Auf Wunsch erteilt er weitere Auskünfte.

Vor Abschluss rechtlicher Verbindlichkeiten ist der Zentralvorstand zu informieren.

Die Interessengruppe hält sich an die Statuten und Reglemente sowie an die grundlegenden Dokumente des SBK (Leitbild, Bildungspolitik, Finanzkonzept).

8. Auflösung der Interessengruppe

Bei Auflösung der Interessengruppe fällt das allfällig Vermögen an die Zentralkasse, die es für Interessengruppen mit ähnlichen Zielsetzungen zu verwenden hat.

Dieses Reglement wurde am 30. Juli 1990 von Vorstand der Interessengruppe und am 24. August 1990 vom Zentralvorstand des SBK genehmigt.

* Fassung gemäss Beschluss des Zentralvorstands vom 10. Juli 1998.

ANHANG

· Mitgliederbestimmungen

· Aufgaben des Vorstands

· Aufgaben der Regionalgruppen

MITGLIEDERBESTIMMUNGEN

Beitritt jederzeit möglich

Provisorische Mitgliedschaft

· Dauer 2 Jahre

· Absenzmeldungen telefonisch bis am Vorabend an die betreffende Kontaktperson

· 70% der Sitzungen müssen besucht werden

· Mitspracherecht

· Kein Stimm- und Wahlrecht

· Kündigung mündlich, ein Monat Kündigungsfrist

· Nach 1 Jahr provisorischer Mitgliedschaft

· Kündigung mündlich, 3 Monate Kündigungsfrist

Definitive Mitgliedschaft

· SBK- oder EDTNA-Mitgliedschaft obligatorisch

· Absenzmeldungen telefonisch bis am Vorabend an die betreffende Kontaktperson

· 70% der Sitzungen müssen besucht werden, Ausnahmen können nach Absprache gewährt werden

· Mitspracherecht

· Stimm- und Wahlrecht

· Kündigung mündlich, 3 Monate Kündigungsfrist

Vorstand

· SBK-Mitgliedschaft obligatorisch

AUFGABEN DES VORSTANDS

Konstitution

1. Präsidentin / Präsident

2. Aktuarin / Aktuar

3. Kassierin / Kassier

4. Beisitzerin / Beisitzer

5. Kontaktperson Regionalgruppe (Kontaktpersonen sind Doppelmandate):

· Bern / AG / SO / Oberwallis

· Zürich / Ostschweiz

· Tessin 

6. Key member EDTNA/ERCA

Präsidentin / Präsident

· Teilnahme am den IG-Präsidententreffen des SBK

· Teilnahme an der Delegiertenversammlung des SBK

· Kontaktadresse für den SBK

· Koordination der Aus- und Weiterbildungen in Zusammenarbeit mit externen Stellen

· Leitung der Plenarversammlung

· Leitung der Vorstandssitzungen

· Verfassen des Jahresberichts zu Handen der Plenarversammlung und des SBK

Aktuarin / Aktuar

· Führen des Sekretariats für den Vorstand (Protokolle, Traktandenlisten, Korrespondenzen)

· Reservation von Sitzungsräumen

Kassierin / Kassier

· Führen der Vorstandskasse

· Kontrolle der Fachtagungskasse

· Erstellen des Rechnungsberichts zu Handen der Plenarversammlung und des SBK

Beisitzerin / Beisitzer

· Verfassen von Artikeln für die Krankenpflegezeitschrift

· Erledigung anfallender Arbeiten (nach Absprache)

Key member EDTNA/ERCA

· Kontakt zwischen der IG Nephrologie und der EDTNA/ERCA

· Aufgaben gemäss EDTNA/ERCA

· Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe soweit möglich

Vorstandsaufgaben

· Vernehmlassungen des SBK bearbeiten, delegieren an Regionalgruppen

· Koordination von Projekten und Arbeiten

· Public Relations

· Erfassen von Arbeitsgruppenberichten

· Koordination von Fachtagungen und Weiterbildungen

· Kontakt zu Ausbildungsstellen

· Mitarbeit in den Regionalgruppen

· Unterstützung bei den Aufgaben des Key member

· Führen der Adresskartei aller IG Mitglieder

AUFGABEN DER REGIONALGRUPPEN

· Organisation von Fortbildungen

· Planung und Koordination der Arbeitsgruppen

· Kontakt zu nephrologischen Zentren herstellen

· Mitgliederwerbung

· Teilnahme an verschiedenen Projekten für die Entwicklung der nephrologischen Pflege
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